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Vorbemerkung

Vorbemerkung

Die Schaffung von Ausbildungsplätzen ist eine herausragende Aufgabe 
von Wirtschaft und Verwaltung. Durch die Berufsausbildung kann sicher-
gestellt werden, dass auch in Zukunft qualifizierte Arbeitskräfte zur Ver-
fügung stehen und dass das Bildungsniveau in unserer Gesellschaft  
erhalten und gesteigert wird. Die Investition in berufliche Bildung wird 
sich aber auch nur dann lohnen, wenn geschulte Fachkräfte die Ausbil-
dung kompetent begleiten und die Auszubildenden zum Berufsabschluss 
führen. Das Berufsbildungsgesetz stellt an die Ausbilder bestimmte An-
forderungen. Die Bundesregierung hat zur Qualifizierung der Ausbilder 
eine neue Ausbilder-Eignungsverordnung erlassen, wonach die Eignung 
der Ausbilder und Ausbilderinnen ab 1. August 2009 wieder in einer Prü-
fung nachzuweisen ist. 

Das vorliegende Lehrbuch dient als Grundlage zur Vorbereitung auf  
die Ausbilder-Eignungsprüfung und als Begleitmaterial für die entspre-
chenden Vorbereitungslehrgänge. Es soll darüber hinaus auch Nachschla-
gewerk für die in der Praxis mit der Berufsausbildung betrauten Personen 
sein.

Es ist entsprechend der Ausbilder-Eignungsverordnung nach Handlungs-
feldern gegliedert. Bei den einzelnen Kompetenzen liegt der Schwer-
punkt auf den Ausbildungsberufen des öffentlichen Dienstes.

Grundlage dieses Lehrbuchs ist das Lehrbuch Band 29 „Ausbildung  
der Ausbilder“ Stand 01.08.2008, erstellt von Gerhard Brunner, Dr. Frank 
Höfer, Petra Estermann und Klaus Ammer. Es wurde im Hinblick auf die 
neu formulierten Handlungsfelder völlig umstrukturiert und dem „Rah-
menplan für die Ausbildung der Ausbilder und Ausbilderinnen“ des Bun-
desinstituts für Berufsbildung vom 25.06.2009 weitgehend angepasst.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde teilweise darauf verzichtet, 
jeweils die weibliche und männliche Form anzugeben. Im Text finden sich 
in loser Reihenfolge beide Varianten wieder. Gemeint sind selbstver-
ständlich immer beide Geschlechter.
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1 Der Ausbildungsplan

1.1	 Zweck des Ausbildungsplans

Im Handlungsfeld 1 ist die Bedeutung und Funktion der Ausbildungsordnung vorgestellt 
worden. Zur Erinnerung: Jede Ausbildungsordnung enthält einen Ausbildungsrahmen-
plan, in dem u. a. Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten festgelegt sind. In diesem 
Handlungsfeld geht es nun darum – auf der Grundlage des Ausbildungsrahmenplans –, 
den Ablauf der praktischen Ausbildung für die gesamte Ausbildungszeit im Einzelnen 
festzulegen, also einen individuellen Ausbildungsplan erstellen zu können.

Planen – warum und wozu?

Das Instrument für die Planung ist der Ausbildungsplan.

Der Ausbildende ist verpflichtet, einen betrieblichen Ausbildungsplan aufzustellen  
(§ 14 Abs. 1 Nr. 1 BBiG, vgl. § 5 VFAV).

Der Ausbildungsplan ist aus dem Ausbildungsrahmenplan (§ 5 Abs. 1 Nr. 4 BBiG) der 
Ausbildungsordnung abzuleiten. Er ist zeitlich und (soweit möglich) sachlich mit dem 
Lehrplan der Berufsschule und den Lehrplänen überbetrieblicher Einrichtungen (z. B. 
Bayerische Verwaltungsschule) abzustimmen, um eine einheitliche Ausbildung zu ge-
währleisten.

Der Ausbildungsplan hat den Zweck, den Ablauf der praktischen Ausbildung für die 
gesamte Ausbildungszeit im Voraus festzulegen. Da die Vertragsniederschrift (§ 11  
Abs. 1 BBiG) u. a. Angaben über die sachliche und zeitliche Gliederung der Berufsbil-

Ausbildungsplan

Im Handlungsfeld 2 sollen die Ausbilder und Ausbilderinnen folgende 
Kompetenzen erlangen:

	 ´	� auf der Grundlage einer Ausbildungsordnung einen betrieblichen Ausbil-
dungsplan erstellen, der sich insbesondere an berufstypischen Arbeits- 
und Geschäftsprozessen orientiert,

	 ´	� die Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitbestimmung der betrieblichen 
Interessenvertretungen in der Berufsbildung berücksichtigen,

	 ´	� den Kooperationsbedarf ermitteln und sich inhaltlich sowie organisato-
risch mit den Kooperationspartnern, insbesondere der Berufsschule, ab-
stimmen,

	 ´	� Kriterien und Verfahren zur Auswahl von Auszubildenden auch unter Be-
rücksichtigung ihrer Verschiedenartigkeit anwenden,

	 ´	� den Berufsausbildungsvertrag vorbereiten und die Eintragung des Ver-
trages bei der zuständigen Stelle veranlassen,

	 ´	� die Möglichkeiten prüfen, ob Teile der Berufsausbildung im Ausland 
durchgeführt werden können.
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dung enthalten muss und der Ausbildungsplan ohnehin vor Beginn der Berufsausbil-
dung aufzustellen ist (vgl. auch § 14 Abs. 1 Nr. 1 BBiG), bietet es sich an, den Ausbil-
dungsplan in die Vertragsniederschrift (evtl. als Anlage) aufzunehmen.

Verwaltungsfachangestellte(r)

1.2 	 Was muss der Ausbildungsplan enthalten?

Der Ausbildungsplan muss enthalten:

• die Ausbildungsstellen (Ausbildungsabschnitte),

• die zeitliche Lage und den Zeitraum der Ausbildungsabschnitte,

• den Inhalt der Ausbildung (Lernziele, Lerninhalte) bei jedem Ausbildungsabschnitt,

• den oder die Namen der Ausbilder.

Beispiel

Inhalt des  
Ausbildungsplans

Zum Nachdenken:

Überlegen Sie, warum dem Ausbildungsplan eine zentrale Bedeutung zukommt!

Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz

Lehrplan  
der Berufsschule

Lehrplan der  
überbetrieblichen Ausbildung

Ausbildungsplan

Ausbildungsordnung (Ausbildungsrahmenplan)

Abstimmung
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für einen Ausbildungsplan: Verwaltungsfachangestellte(r) VFA-K. Nach dem Ausbildungsrahmen-
plan zu vermittelnde Kenntnisse und Fertigkeiten: Vorgänge im Zusammenhang mit der Einstel-
lung und dem Ausscheiden von Beschäftigten bearbeiten.

für einen Ausbildungsplan: Bauzeichner 

Nach dem Ausbildungsrahmenplan zu vermittelnde Kenntnisse und Fertigkeiten: Wirkungsweise 
und Einsatz von Nivelliergeräten beschreiben und Geräte handhaben

Beispiel

Beispiel

	 Zeit-	 Ausbildungs-	 Lernziele	 Lerninhalte	 Ausbilder 
		  stelle

	 01.03.–	 Personalamt	 1. 1Vorgänge im Zusammenhang mit der Ein- 		  N.N. 
	 31.05.		  1.1 stellung und dem Ausscheiden von Beschäftig-  
			   1.1 ten bearbeiten

			   1.1 Einstellungsvoraussetzungen für Beamte	 Pers. Voraussetzungen (§ 7 BeamtStG, 
			   1.1 kennen	 Art. 22 ff. BayBG)

			   1.2 Stil und Darstellung im Schriftverkehr mit den	 Schriftverkehr mit Bewerbern (Anfordern  
			   1.1 Bewerbern beherrschen	 fehlender Unterlagen, Zwischenbescheide,  
				    Zu- und Absagen)

			   1.3 Einstellungsvorschlag entwerfen	� Formgerechter Einstellungsvorschlag für die  
zuständige Stelle (Art. 43 GO) mit Zuleitung an 
beteiligte Stellen (insbes. Personalrat)

			   1.4 Form und Inhalt der Ernennungsurkunde	 Ernennungsurkunde nach § 8 BeamtStG  
			   1.1 darstellen	

			   1.5 Form und Inhalt des Arbeitsvertrages	 Arbeitsvertrag 
			   1.1 beschreiben

			   1.6 Arten der Beendigung von Beamten- und	 Entlassung auf Antrag (§ 23 Abs. 1 Nr. 4 BeamtStG, 
			   1.1 Arbeitsverhältnis kennen	 Art. 57 BayBG) 
				    Ruhestandsversetzung (§ 21 Nr. 4,  
				    §§ 25 ff. BeamtStG, Art. 62 BayBG)
				    ordentl., außerordentl. Kündigung 

				    Auflösungsvertrag 

				    Berufs-, Erwerbsunfähigkeit 
				    Altersgrenze

			   1.7 Dienst- bzw. Arbeitszeugnis entwerfen	 Formgerechte Dienstzeugnisse (Art. 72 BayBG) 
				    und Arbeitszeugnisse

	 Zeit-	 Ausbildungs-	 Lernziele	 Lerninhalte	 Ausbilder 
		  stelle

	 07.01.–	 Neubau-	 Wirkungsweise und Einsatz von Nivelliergeräten		  N.N. 
	 31.01.	 abteilung	 beschreiben; Nivelliergeräte handhaben

			   1.1 Bestandteile und Bautypen des	 Gerätetypen und Bauteile 
			   Nivelliergerätes kennen

			   1.2 Wirkungsweise des Instruments erklären	 Funktion des Nivelliergerätes

			   1.3 Einsatzmöglichkeit des Gerätes nennen	� Höhenmessung und Winkelmessung

			   1.4 Handhabung des Nivelliergerätes beherrschen	 Fehlerfreie Bedienung
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Ausbildungsstellen können bei der Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten sein: 
Dienststellen, Abteilungen oder andere Organisationseinheiten (z. B. Sozialamt, Perso-
nalamt, Kasse).

Die zeitliche Lage der einzelnen Ausbildungsabschnitte ist durch den Ausbildungsrah-
menplan grob vorgegeben.

Bei der zeitlichen Lage soll außerdem darauf geachtet werden, dass die vorherige Ver-
mittlung einschlägiger Kenntnisse im Berufsschulunterricht bzw. in der dienstbegleiten-
den Unterweisung erfolgt.

Es können sich bei der Festlegung der zeitlichen Lage allerdings Schwierigkeiten erge-
ben (vgl. Handlungsfeld 1). Da der Lehrstoff der Berufsschule und der Inhalt der dienst-
begleitenden Unterweisung mit dem Ausbildungsrahmenplan abgestimmt sind, muss 
eine abweichende zeitliche Lage der praktischen Ausbildung die Ausnahme sein. 

Der Zeitraum (zeitliche Dauer) der einzelnen Ausbildungsabschnitte hängt von den 
Lernzielen und Lerninhalten ab. Die Frage ist dabei jeweils:

Der Spielraum ist bei den meisten Berufen nicht groß. Durch die vorgegebene Lage des 
Berufsschulunterrichts (zunehmend in Blockform) und der dienstbegleitenden Unter-
weisung ist die Zeit der praktischen Ausbildung erheblich eingeengt. 

Wie viel Zeit ist für die Vermittlung der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig-
keiten für die Einübung bestimmter Verhaltensweisen usw. erforderlich?
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Verwaltungsfachangestellte(r), Fachrichtung allgemeine innere Verwaltung des Freistaates  
Bayern und Kommunalverwaltung.

Der Inhalt der Ausbildung umfasst Lernziele und Lerninhalte.

Der Auszubildende soll

• die Einstellungsvoraussetzungen für Beamte kennen

• den Werdegang der Haushaltssatzung darstellen

• Posteingang und -ausgang beschreiben

• die Beteiligungsrechte bei der Personalsachbearbeitung berücksichtigen

• die Darstellung eines Sachverhalts in einem Aktenvermerk beherrschen

• �einschlägige Vorschriften der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung kennen

• die Aufgaben des betrieblichen Arbeitsschutzes erläutern

• Archiv und Sammlungsgut signieren, verpacken und lagern

Beispiel

Lernziele

Beispiele

Was versteht man unter einem Lernziel?

Ein Lernziel beschreibt ein bestimmtes Wissen,
Können oder Verhalten am Ende eines Lernprozesses.

STAND: Juni 2009
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• Kunden in die Benutzung der Bibliothek einführen

• Bildmaterial agenturgerecht ausstatten und einordnen

• rechtzeitige Wartung und Instandsetzung von Büromaschinen und -geräten veranlassen

• Stoffe und Materialien einer umweltschonenden Entsorgung zuführen

• Baustoffe und Materialien des Wasserbaus nennen, sowie einzelne Bauweisen darstellen

• das Arbeitsverfahren durch Schließen von Durchbrüchen und Schlitzen beschreiben

• die Abhängigkeit der Tragschicht vom Straßenunterbau und dem Untergrund erklären

• physikalische Mess- und Untersuchungsverfahren durchführen

• biochemische Mittel und Pflanzenschutzmittel anwenden

Wichtig ist, dass das zu erreichende Wissen, Können oder Verhalten möglichst genau 
beschrieben wird.

Zu ungenau wären zum Beispiel folgende Lernziele:

• das BGB kennen

• das Beamtenrecht anwenden

• Werkzeuge verwenden

Beim Lernziel „die Merkmale des Verwaltungsakts kennen“ genügt es, wenn der Aus-
zubildende die Merkmale aufzählen kann.

Beim Lernziel „den Unterschied zwischen einer Satzung und einem Verwaltungsakt 
erklären“ muss der Auszubildende bereits die Merkmale einer Satzung und eines Ver-
waltungsakts kritisch vergleichen und abgrenzen können.

Beim Lernziel „die Regelungen des Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes über die 
Nichtigkeit von Verwaltungsakten auf einen einfachen Fall anwenden“ muss der Aus-
zubildende sein Wissen auf einen Sachverhalt übertragen können. 

Welche Vorteile bringt die Festlegung von Lernzielen?

1. Sie beschreibt genau, was der Auszubildende wissen oder können muss.

2. �Sie gewährleistet eine gleiche Ausbildung, wenn an verschiedenen Stellen ausgebil-
det wird.

3. �Sie macht die Lernergebnisse für den Ausbilder und für die Auszubildenden kontrol-
lierbar.

Wenn ein Lernziel im Ausbildungsrahmenplan bereits präzise beschrieben ist, kann es 
unverändert in den Ausbildungsplan übernommen werden.

Zum Teil sind die Lernziele im Ausbildungsrahmenplan nur ungenau beschrieben oder 
es sind lediglich Tätigkeiten aufgeführt.

für ungenaue Beschreibung: Weiterbildungsmöglichkeiten im öffentlichen Dienst beschreiben.

In diesem Beispiel sind nicht sämtliche Weiterbildungsmöglichkeiten gemeint, die es im öffent-
lichen Dienst (z. B. für Lehrer, Ärzte) gibt, sondern nur die für den Beruf des Verwaltungsfachan-
gestellten.

Es ist in diesem Fall erforderlich, genau zu sagen, was gefordert wird.

Beispiele

Vorteile von Lernzielen

Beispiel
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für Tätigkeiten: Einstellen und Ausscheiden von Beamten und Beschäftigten vorbereiten.

Die Tätigkeit allein sagt dabei noch nicht aus, was Auszubildende anhand der Tätigkeit lernen,  
d. h. welches Wissen, Können, Verhalten sie erwerben sollen. „Einstellen und Ausscheiden von 
Beamten und Beschäftigten vorbereiten“ sagt nichts darüber aus, ob Auszubildende z. B.

• eine Stellenausschreibung entwerfen,

• einen Einstellungsvorschlag entwerfen,

• �oder einen Vordruck für die Anforderung eines amtsärztlichen Zeugnisses ausfüllen

sollen.

Den Lernzielen sind Lerninhalte zugeordnet, die im Einzelnen darüber Auskunft geben, 
anhand welcher konkreten Inhalte vorgegangen werden soll.

In den Lehrplänen der Berufsschule ist ebenfalls nach Lernzielen und Lerninhalten un-
terschieden.

Verwaltungsfachangestellte(r), Unterrichtsfach: Verwaltungsbetriebswirtschaft

Auch die Lehrpläne überbetrieblicher Maßnahmen arbeiten in der Regel mit Lernzielen 
und Lerninhalten. So auch der Lehrplan der Bayerischen Verwaltungsschule. In Überein-
stimmung mit den Lehrplänen der Bayerischen Verwaltungsschule für andere Ausbil-
dungsgänge sind hier die Lerninhalte vorangestellt und die dazugehörenden Lernziele 
in Stufen angegeben. Die Stufen bedeuten:

Stufe I	 Kennen und Wiedergeben 
Der Auszubildende soll Kenntnisse über ein Wissensgebiet besitzen und sein Wissen 
ohne zusätzliche Verarbeitung wiedergeben können. 

Stufe II	 Ordnen und Verstehen 
Der Auszubildende soll erworbenes Wissen in seinen Zusammenhängen ordnen und 
selbstständig verarbeitet wiedergeben können. 

Stufe Ill	Anwenden 
Der Auszubildende soll das erworbene Wissen auf neue Sachverhalte übertragen und 
dabei insbesondere konkrete Probleme (Fälle) sach- und formgerecht lösen können.

Beispiel

Lerninhalte

Beispiel

Lernzielstufen

	 Lernziele	 Lerninhalte

	� Verträge zur Güterbeschaffung schließen  
und erfüllen

	� Die Schüler und Schülerinnen bereiten die für  
die Güterbeschaffung erforderlichen Verträge vor und  
überwachen deren Erfüllung. Sie analysieren  
Sachverhalte unter rechtlichen Aspekten und wenden  
Rechtsnormen methodisch richtig an. Dabei erfassen  
und interpretieren sie soziale Beziehungen und  
wirtschaftliche Interessenlagen. Sie erkennen den  
Verpflichtungscharakter unterschiedlicher Verträge.  
Sie nutzen vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten …

Arten der Rechtsgeschäfte, Vertragsarten
Vertragsabschluss
Grenzen der Vertragsfreiheit
Technik der Rechtsanwendung
Textverarbeitung
Anwendung berufsbezogener Rechenverfahren
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Unterrichtsfach Verwaltungsverfahren

Die Lernzielstufe II sagt hier aus, dass der Auszubildende beispielsweise in der Lage sein muss, 
den Unterschied zwischen Anfechtbarkeit und Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes zu erklären.

Beispiel

	 Lernziele	 Lerninhalte

	� Bestandskraft von Verwaltungsakten
	 Der fehlerhafte Verwaltungsakt
	 Rechtsfolge der Fehlerhaftigkeit 
	 • Anfechtbarkeit 
	 • Nichtigkeit 
	 • Rücknahme

Stufe II

EXKURS:

Einige Überlegungen im Hinblick auf den späteren Einsatz der Auszubilden-
den:
Bisher ging es um die Umsetzung des Ausbildungsrahmenplans. Kann es damit 
sein Bewenden haben? Genügt es, wenn der Auszubildende umfassende Kennt-
nisse erwirbt?
Jeder Vorgesetzte braucht Mitarbeiter, die sicher sind im Umgang mit Formblät-
tern und anderen Hilfsmitteln der Verwaltung, sich schriftlich und mündlich klar 
ausdrücken können.
Soweit das durch die bisher erarbeiteten Lernziele und Lerninhalte nicht abge-
deckt ist, muss der Ausbildungsplan bei den dafür geeigneten Ausbildungsab-
schnitten ergänzt werden.
In dem oben aufgeführten Muster eines Ausbildungsplans ist unter der Nr. 1.2 ein 
solches Lernziel genannt. Dieses Lernziel ist nicht aus dem Ausbildungsrahmen-
plan abgeleitet.
Das Anliegen der Praxis, umfassend einsetzbare Mitarbeiter zu erhalten, macht es 
notwendig, den Ausbildungsplan nicht nur daraufhin zu überprüfen, ob

• �der Ausbildungsrahmenplan erfüllt ist,

• �die Abstimmung mit den Lehrplänen erfolgt ist, 
sondern auch, ob z. B.

• �Sicherheit im Umgang mit Hilfsmitteln vermittelt wird,

• �die Ausdrucksfähigkeit geschult wird,

• �selbstständiges Handeln gefördert wird. 
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